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Sten Herbstmonat IS14 förmlich angenommen und

ratistziert worden sey, bezeugen in Zürich unter

Beidrückung dcS bisherigen eidgenössischen SiegelS

Der AmtSbürgermeistcr des Kant . Zürich,

Präsident der eidgenössischen Tagsayung,

(I ..8.)  Reinhard.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

lll 0 uss 0 n.

»

2. ) Die besondere Uebereinkunst vom i 6 ten Au¬

gust 1214 . soll dem Bundesvertrag als Zusatz -Ar¬

tikel beygerükt , und mit demselben ausgefertigt
werden.

Uebereinklrnft
als Erläuterung des ersten Artikels der Bun-

deS-Verfassung vom 16. August 1814.

nNachdem die eidgenössische Tagsatznng in Be¬

trachtung gezogen , daß verschiedene Lerritorial-

«nd andere Ansprüche für SchadloSbaltung und

Ersatz ebmals besessener Rechte und Eigenthüm¬

lichkeiten , von Kantonen gegen Kantone , in den

Protokollen der Tagsatzung niedergelegt worden

und , und dass es zur Erhaltung der Ruhe , der

Eintracht und des Zutrauens unter den Eidgenos¬

sen unumgänglich nothwendig sey, diese Ansprüche
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zu untersuch «« und zu beseitigen , ehe die unbe¬
dingte Garantie , welche in dem Bundes - Vertrag
ausgesprochen ist , in volle Kraft erwachsen kann,
- hat sie beschlossen:

7>isienS . »ES sollen in Betreff der obigen An¬
sprachen einiger alten Kantone , sowohl auf ein¬
zelne Landestheile anderer Kantone , als auf
Schadlvsbaltung und Ersatz für ehmalen in den¬
selben besessene Rechte und Eigenthümlichkeiten,
auf den 24. August eine genaue Bestimmung und
detaillirte Angabe von Seite der ansprechende«
Kantone eingegeben werden .«

»2tenS . Es sollen sowohl von den Ansprechen¬
den als von den Angesprochenen von jedem Theil
zwei Vermittler aus unpartheiischen Kantonen
ernannt , und der Versuch zu gütlicher Ausglei¬
chung und Beseitigung der eingegebenen Ansprüche
von denselben gemacht werden .«

„ZtenS . Sollte gegen alles Vermuthen diese
sreund - Eidgenöffische Vermittlung im Lauf von
dren Monaten ohne Erfolg bleiben , so sollen
die Ansvrachen auf Entschädigung und Vergü¬
tung , nach ehmaliger Sitte , dnrck die Vermitt¬
ler an einen schiedsrichterlichen Spruch überwie¬
sen, und nach Anleitung des 5. §. des BundeS
beseitiget werden .«
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,,/itenö . Was aber die angesprochenen Sandes¬

tbeile betrifft / so sollen dieselben von der Ge¬

währleistung deS Gebiets so lange ausgenommen

seyn / bis die darauf hastenden Ansprüche durch

fernere Entwickelung der dieSsalstgen Verhält¬

nisse werden auSgetragen und beseitiget seyn."

»DiS dabin sollen sich die betreffenden Kantone

jedes Unternehmens / wodurch die öffentliche Ruhe

gestört werden könnte / gänzlich enthalten ."
»StenS . Sobald der Bundes - Vertrag und die

gegenwärkitze Uebereinkunft von der Mehrheit

der löblichen Stände ratifiziert worden und / ist

der Eidgenössische Bund als geschloffen und kon-

"pituirt erklärt / und alle übrigen Bestimmungen

und Artickel desselben treten in volle Kraft ."

»6tenS . Diese Ratifikationen sollen bis zum

L. September eingebracht werden ."

Daß obige Uebereinkunft von der entschiedenen

Mehrheit der Eidgenössischen Stände den 8.

Lerbstmonat EH förmlich angenommen undra-

tifizirt worden sey / bezeugen in Zürich mntcr

Dtsdrückungches bisherigen eidgenössischenSiegelS/

Der AmtSbürgermeister deS Kant . Zürich/

Präsident der Eidgenössischen Tagsatzung/

<1.. 8 .) Rclnbar  d.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft/
IVlo n r s o n.
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3. ) Die beytrettenden Kantone constituiren
sich als Schweizerische Eidgenossenschaft ; Sie er¬
klären , daß Sie frey und ungezwungen in diesen
Bund treten , denselben im Glück wie im Unglück
als Brüder und Eidgenossen getreulich halten,
insonders aber daß Sie von nun an alle daraus

entstehenden Pflichten und Verbindlichkeiten ge¬
genseitig erfüllen wollen ; und damit eine für
das Wohl des gesammten Vaterlands so wichtige
Handlung nach der Sitte der Vater , eine heilige
Gewlkhrschaft erhalte , so versvrcchen die beytret-
tenden Kantone , daß Sie noch im Lauf der ge--
gsnwärtig -tssTagsayung diesen ihren Bund nicht
allein durch die bevollmächtigten Gesandten eine-
jeden Standes unterzeichnen und besiegle» lassen,
sondern noch durch einen theuren E,d zu Gott
dem Allmächtigen beschwören und bekräftigen
werden.

Also geschehen in Zürich den 9 . Sevt . 1814-

Im Namen der Eidgenössischen Lagsatzung
unterzeichnet:

Der AmtSbürgermeister des Kant . Zürich,
Präsident derselben,

(I. 8.) R e i n h a r t.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

AI o u s 5 o n.
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5-

Wenn dieser BundeS - Vertrag schon das Eigene

für sich hat , daß er als Band , welches die eidge»
nößisckenKantonsstaaten künftighin zusammenfal¬
len soll , unter Umständen zu Stande gebracht
trnrde , wo sich eben diese in wilder Auflösung zu

zerrütten schienen , so bleibt das Jahr seiner Er¬
richtung neben den vielen übrigen , auch noch in
dieser Beziehung denkwürdig , weil es daS fünf¬
hundertste  seit dem Tag am Mvrgarten war,
wo die drey Länder Uri , Schwiz uno Unter-
wald en  ihre uralte Verbindung durch einen ewi¬

gen Bund befestigten , und dadurch , ohne daß
ste es wußten  und d e a b st.ch t ig  t e n,  den
Grund zu dem schweizerischen BundeS - Nsrein leg¬
ten , der bei allerVerschiedenartigkeit seinerTheile,
so lange im Genusse hoher Achtung und entschied-
nen Ansehens unter den europäischen Mächten

stand , so lange die verschiedenartigen Regierungen
und Völkerschaften von einem Geiste  belebt
wurden . Diese Erfahrung aus der Geschickte und
denAeiten sollte denZldgenbssen , diejeyl nach fünf-
hundertJabren zurGründungelneS neuenTraalS-
Dertrags unter sich, zusammengetreten , dieseldf
Lehre der Weisheit im Gedächtniß wieder «uf-

frischen , daß nicht die Verfassungen
der helvetischen Sraalen , sondern

derÄejß , der ihreBürger und Regen-
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ten belebt , denselben ihre wahre

Stärke gebe . Staaten und Thronen vergeben/
wenn Fürsten und Volker gegen Grundsätze / die
Jahrhunderte von Erfahrung und von Nachden-
ken gereift hatten / Handel »/ und daö Gebot der
Weisheit / der Mäßigung und Ordnung überhö¬
ren ; und dieses LooS dürste auch die Schweiz
treffen / wenn sie uneingedenk der Lehren au » der
Vergangenheit / stch in einen Tummelplatz um¬
wandeln läßt / auf welchem Selbstsucht bei den

Regenten und RevvlutivnSstnn beiden Regierten/
ihr kühnes Spiel treiben.
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